
Name und Adresse des Lenkers Ihres Fahrzeuges

Name und Adresse des Lenkers und/oder Halters des andern am Unfall beteiligten Fahrzeuges Kontrollschild

Mit welcher Geschwindigkeit
wurde Ihr Fahrzeug gefahren? km/h Trifft den Lenker Ihres Fahrzeuges ein Verschulden? Ja Nein

Trifft eine andere Person ein Verschulden? Wen?

Welche Personen fuhren in bzw. auf Ihrem Fahrzeug mit?

Sind diese Personen mit Ihnen verwandt?

Schadenanzeige für Ereignisse verursacht durch
unbekannte und nichtversicherte Motorfahrzeuge
und Fahrräder (SVG 76)
Geschäftsführende Gesellschaft des Nationalen Garantiefonds (NGF)
Art. 76 des Strassenverkehrs-Gesetzes in Verbindung mit Art. 52 Verkehrsversicherungsverordnung

Interne Zuständigkeit Schaden Nr.

Geschädigter

Name und Vorname Geburtsdatum Telefon (privat/Mobile/Geschäft) Wann erreichbar?

Adresse E-Mail

Fahrzeugart (PW, Motorrad etc.) Fabrikmarke Kontrollschild

Bankkonto

Wann hat sich der Schaden zugetragen?

Am Uhr mittags

Unfallort Strasse

Genaue Beschreibung des Unfallherganges Skizze



Ort und Datum Unterschrift des Lenkers des Halters/Geschädigten

20
49

3-
05

«Zürich» Versicherungs-Gesellschaft

Welche Personen, ausser den Insassen, können als Augenzeugen des Vorfalles angegeben werden? Namen und Adressen

Von welcher Polizeidienststelle wurde ein Rapport aufgenommen/Name des Rapportierenden?

Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung? Wurde der Fall angemeldet?

Welche? angemeldet Ja Nein

Bei Körperverletzungen oder Tötung von Personen

Name und Vorname Zivilstand Geburtsdatum

Adresse Beruf Arbeitgeber

Art der Verletzungen? Adresse des behandelnden Arztes oder Spitals?

Unter welcher Telefonnummer erreichbar? 

Unfallversicherung (UVG)? Bei welcher Gesellschaft? Krankenversicherung (KVG)? Bei welcher Gesellschaft? Policen-/Vertrags-Nr.?

Beschädigung Ihres Fahrzeuges/Sache

Was wurde beschädigt (bei Motorfahrzeugen Marke und Kontrollschild)?

Name und Adresse des Halters/Eigentümers

Wann und durch wen wird die Reparatur ausgeführt/Telefon-Nr.

Besteht eine Kollisions-Kaskoversicherung? Bei welcher Gesellschaft? Wie hoch ist der Selbstbehalt?

Besteht eine Parkschadenversicherung? Bei welcher Gesellschaft?

Bemerkungen des Geschädigten

Für Sachschäden ermächtigt der Geschädigte die «Zürich» zur Einsichtnahme in die amtlichen, gerichtlichen und sonstigen Akten.

Für Körperschäden ermächtigt der Geschädigte die «Zürich» zudem zur Einsichtnahme in die medizinischen Akten und entbindet die behandelnden
Ärzte vom Arztgeheimnis.


